
II- qq3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. G:setzgebungsperioJ~ , ... 
I~. JUul1912 

21. 50.004/22-4/0/1/1972 
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S9~ IA.S. 
zu J.j.49 I J. 
Präs. am_u_!~..:..Juni 1972 

B e a n t W 0 r tun g 

................. . ... 197 ...... 

der AnfrG.ge der Abgeordneten Dr. Scrinzi 

und. Genossen betreffend geplanter Atom­

kraft\'lerkbau Zwent·endorf 

( 7.~ 
.~-L • 4-19/J-NR/1972) 

In der vorliegenden Anfrage vIerden lli"lter Bezug­

'nahme auf den geplanten Bau eines AtorrJ\:raf-c'werJ.tes 

ZVlentendorf an die Frau Bunde:sminister für Gesundheit· 

lli'ld Um:t,-teltschutz folgende Frag,::;u gerichtet~ 

"1. ~{urde bei der v/abI cles Standortes für 

geplante Kernl\:raftwerk auf die letzten internationalen 

insbesondere im Hinblick 

auf die HauptvJindrichtung, die Fließric:r.:."clli"1g der Donau 

und die Erdbebensicherheit? 

2. Vielehe unabhängigen Fachleute aus den Gebieten 

der Radioökologie , Biologie, I1eteorologie, Hydrobiologie, 

I'ledizin und Genetik 'Vl1lrden von Ihrem l"Iinisteriurn, zum 

Genehmigungsverfahren herffi'lgezogen bz"l'lo zu diesem Thema 

um ihre Stellu..'rlgnah.m.e ersucht?· 

. 3. '\'lelche Argu.m~nte '!tiaren ausschlaggebend dafür, 

daB Ihr MinisteriUm.' trotz der oben cmgeführten Bedenken 

zahlreicher ·Fachleute zu eine=- positiven Beurteilung des 
. " . 

. ' '. geplanten Kernltraft'!,'lerkoaue s. kam?" 

In.~eantvlortung dieser 'Frageri habe ich folgendes 
aus'zuführen: 

.;. 
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ad 1: 

Die Errichtung von Kernspal tungskraft",'rerken . in 

Österreich k.s.nn nicht grUlldsät-zlich untersagt vJ8rden, 

2"7/"'060 J' .,., .. e. I;;;; , .1.0 

§ 5d.i8 Ee1rlilligung der Errichtung von Anlagen für <leu 

Umgang mit radioaktiven Stoffen - auch ein Kerr.J.crai't­

':olerk. ist als solche Anlage 8....."1zusehen - nach :Durchführung 

eineS entsprechenden Ermittlur.l.gsverfahrens vorsieh.t .. § 5 
Abs .. 4 und 5 des zitierten Blli"ldesgesetzes bestimmen aus­

clrLicklich, daß die Bevlilligung hiefür zu erteilen ist ~ 

Henn für den Schutz des Lebens oder der GeslL."1dhei t ven 

'Nenschen einschließlich ihrer N achkoIilL'lenschaft vor Schäden. 

durch ionisierende Stra...1.1en, auch im Hin-blick auf den in 

A . h l- ,..., , ~ .L.' ., d ~r, r; ,r 
. USSlC 'lJ geno:c:m.enenb'VanQOrlJ, ln ausrelcnen em rla.i~e v or-

sorge getroffen ,'lira bZ'itl. \·IClli"1. durch in den Be\Jilligungs-
" bescheid aufzunehmende Beding-u.ngen und Auflagen dieser 

Schutz gewä."lrleistet wirdo 

Die Gesundheit des Menschen und der Schutz des 
. . 

IJebens gegen Schäden durch ionisierende Stra.."llen sind 

nach den Bestim.mungen desStr8.hlenschutzg8setzes in 

Österreich die Leitprinzipien bei der Bewilligung der 

Errichtung von KernkraftHe·rken .. Die Be'i'lilligungsoel'lörde 

hat dcller insbesondere zu prJfeu, ob die nach dem Stfu"1d 
. c . 

von WiSs8uschaft und Technik erforderlichen Vorsorgen 

gegen Schäden durch die Errichtung und den. Betrieb der 

?~nlage getl"offen sind, vor allem auch irr;. Hinblick auf 

. . 

die Be'i;Jilligungsoehörde auso..rücklich, diesbezüglich 

S i-- t" ,.. - ., - i7" ". ir ac .... vers 8....'J.Qlge zu l1.oren • ..Ln ~. &.nrnenmu11g G.leser ver-

pflichtung hat mein I·ünisteri't'..TIl 'vor Erlassung des ersten 

T . l' . 1 ~ . , ., " . Cl oe\,;:;.. Li .. gur ... gso-8scnel"Qes, de:c sich auf die B8".ülligung 
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des Standortes und des GrJ.D.dkcnzeptes der Gepla.'1ten 

schiedene \1issensc~aftler als vcrantviortliche Sach-

verstänq.ige zu c..en einzelnen Sta:..'1dortfaktoren die von 

_ besonderer Bedeutlmg sind, i'Tie zu den seismischen, 

meteorologischen, geologisch~n und hydrologis6hen Ver­

hältniss~n de~ Standortes, aber auch Sachverstä..'1dige , " 

vom radiobkol,ogi sch-medizini sch-biologi schen St e..."'1dpunkt 

'aus hinsichtl~ch der Auswirkungen der Anlage auf die 

_ Bevölkerung. der Umgebung und schließlich Rea1:tor- und 

.Btrahlenschutzfachleute als Sachverständige zur sicher­

hei t stechnischen" BeurteilU:'lg des vorliegenden Proj ektes 

gehört,; 

Die gehörter.. Sachversts.udigen gel3J.1gten in ihren 

Gutachten übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß nach der 

Darstellung des Sicherheitsberichtes 'für das Kern..1{r2 .. ft­

""e1"k Tullnerfeld die nachdem Stand Gel.' ~hsscnschaft 

und Technik erforderlichen ausl'eichenden Vorsorgen gegen 

Schäden durch die Errichtung "der Anlage getroffen sind, 

daß 'der SCÄutz des Lebens und der Gesundheit vonl'Ienschen 

einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch 

ionisierende Strahlen ausreichend gewährleistet er~ 

sCl1eint und daß gegen den gewählten St andort aus den 

._. nach dem Strahlenschutzgeset-z maßgeblichGen Gründen keine 

:Beder~cen bestehen. Die Sachvqrständigen setzen-dabei 

voraus, daß die im Sicherheitsberichtniedergelegte Grund­

-konzeption der Anlage bei der Errichtung eingehalten wird, 

die von ihnen geforderten Gutachtensbedingungen, d.ie in 

den Bewilligungsbescheid aufgenommen· \\rurden, beachtet 

;'1erden, die -Begutachtung und prJ.fung der Auslegung sicher-

-heitsrechnisch vlichtiger _A.nlageteile im-vlciteren Verlauf 
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